
Auf Grund der Art. 5,8 und 9 des Kommunalabgabengesetztes erlässt die Stadt Grafenau 
folgende 
 
 

Satzung 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Wasserabgabesatzung: 
 

 
§ 1 

 
§ 9a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
 
bis   4 m³/h      80,00 €/Jahr 
bis 10 m³/h    100,00 €/Jahr 
bis 16 m³/h    160,00 €/Jahr 
über 16 m³/h  1600,00 €/Jahr 
 
 

 
§ 2 

 
§ 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr beträgt 1,99 € pro Kubikmeter Wasser. 

 
 
 

§ 3 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
Grafenau, den 19.09.2024 
 
Stadt Grafenau 
 
Mayer 
1. Bürgermeister 


















































